
















 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil I Nr. 57, ausgegeben zu Bonn am 28. August 2009 

Zweite Verordnung 

zur Änderung von Fortbildungsprüfungsverordnungen 

Vom 25. August 2009 

Auszug 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungs-
gesetzes, von denen § 53 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer  3  Buchstabe a  der  Verordnung vom  

31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 42 der 
Handwerksordnung, der zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung 
des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie, dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: 

 
… . 

Artikel 5 

Änderung der Verordnung 

über die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

Geprüfter Küchenmeister/Geprüfte Küchenmeisterin 

Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Küchenmeister/Geprüfte Küchen-
meisterin vom 5. August 2003 (BGBl. I S. 1560) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 im Satzteil vor Nummer 1, in Absatz 2 Nummer 1 und in Absatz 3 Nummer 1 werden jeweils 
die Wörter „Grundlegende Qualifikationen“ durch die Wörter „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ 
ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „Grundlegende Qualifikationen“ durch die Wörter „Wirt-
schaftsbezogene Qualifikationen“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Prüfungsteil „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ gliedert sich in folgende Qualifi-
kationsbereiche: 

1. Volks- und Betriebswirtschaft, 

2. Rechnungswesen, 

3. Recht und Steuern, 

4. Unternehmensführung.“ 

c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die „Wirtschaftsbezogenen Qualifikationen“ nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 sowie die 

„Handlungsspezifischen Qualifikationen“ nach Absatz 3 Nummer 1 bis 5 sind schriftlich in Form von 
anwendungsbezogenen Aufgabenstellungen nach den §§ 4 und 5 zu prüfen.“ 

3. § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 

Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 

(1) Im Qualifikationsbereich „Volks- und Betriebswirtschaft“ sollen zum einen grundlegende volks-
wirtschaftliche Zusammenhänge und ihre Bedeutung für die betriebliche Praxis beurteilt werden 

können. Zum anderen müssen grundlegende betriebliche Funktionen und Funktionsbereiche und deren 
Zusammenwirken im Betrieb verstanden werden. Weiterhin soll der Vorgang einer Existenzgründung erfasst 
und in seiner Gesamtheit strukturiert werden können. In diesem Rahmen können geprüft werden: 

1. Volkswirtschaftliche Grundlagen, 

2. Betriebliche Funktionen und deren Zusammenwirken, 

3. Existenzgründung und Unternehmensrechtsformen, 

4. Unternehmenszusammenschlüsse. 

(2) Im Qualifikationsbereich „Rechnungswesen“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die Bedeutung 
des Rechnungswesens als Dokumentations-, Entscheidungs- und Kontrollinstrument für die Un-
ternehmensführung darstellen und begründen zu können. Dazu gehören insbesondere, die bilanziellen 

Zusammenhänge sowie die Kostenrechnung in Grundzügen erläutern und anwenden zu können. 

Außerdem sollen die erarbeiteten Zahlen für eine Aussage über die Unternehmenssituation ausgewertet 
werden können. In diesem Rahmen können geprüft werden: 
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1. Grundlegende Aspekte des Rechnungswesens, 

2. Finanzbuchhaltung, 

3. Kosten- und Leistungsrechnung, 

4. Auswertung der betriebswirtschaftlichen Zahlen, 

5. Planungsrechnung. 

(3) Im Qualifikationsbereich „Recht und Steuern“ sollen allgemeine Kenntnisse des Bürgerlichen 

Rechts und des Handelsrechts sowie Kenntnisse des Arbeitsrechts nachgewiesen werden. Weiterhin 

sollen an unternehmenstypischen Beispielen und Situationen mögliche Vertragsgestaltungen vorbereitet 
und deren Auswirkungen bewertet werden können. Es müssen außerdem die Grundzüge des 

unternehmensrelevanten Steuerrechts verstanden werden. In diesem Rahmen können geprüft werden: 

1. Rechtliche Zusammenhänge, 

2. Steuerrechtliche Bestimmungen. 

(4) Im Qualifikationsbereich „Unternehmensführung“ soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, die Inhalte 
der Betriebsorganisation, der Personalführung und -entwicklung sowie der Planungs- und Analysemethoden 
im betrieblichen Umfeld zu kennen, deren Auswirkungen auf die Unternehmensführung erläutern und in 
Teilumfängen anwenden zu können. In diesem Rahmen können geprüft werden: 

1. Betriebsorganisation, 

2. Personalführung, 

3. Personalentwicklung. 

(5) Die schriftliche Prüfung besteht für jeden Qualifikationsbereich aus einer unter Aufsicht anzufertigenden 
Arbeit, deren Mindestbearbeitungszeiten jeweils betragen: 

1. Volks- und Betriebswirtschaft 60 Minuten, 

2. Rechnungswesen 90 Minuten, 

3. Recht und Steuern 60 Minuten, 

4. Unternehmensführung 90 Minuten. 

 Die Gesamtdauer der Prüfung soll 330 Minuten nicht überschreiten. 

(6) Wurden in nicht mehr als einem Qualifikationsbereich mangelhafte Prüfungsleistungen erbracht, ist in 
diesem Qualifikationsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei einer oder mehreren 
ungenügenden Leistungen besteht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll an-
wendungsbezogen durchgeführt werden und in der Regel nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Be-
wertungen der schriftlichen Prüfungsleistung und der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer 

Note zusammengefasst. Dabei wird die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet.“ 

4. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 

Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin ist auf Antrag von der Ablegung einzelner 

Prüfungsbestandteile durch die zuständige Stelle zu befreien, wenn eine andere vergleichbare Prüfung vor 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prü-
fungsausschuss erfolgreich abgelegt wurde und die Anmeldung zur Fortbildungsprüfung innerhalb von fünf 
Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt.“ 

5. In § 9 Absatz 1 werden jeweils die Wörter „Grundlegende Qualifikationen“ durch die Wörter „Wirt-
schaftsbezogene Qualifikationen“ ersetzt. 

6. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Übergangsvorschrift 

Die bis zum Ablauf des 31. August 2009 begonnenen Prüfungsverfahren können nach den bisherigen 
Vorschriften bis zum 31. Dezember 2011 zu Ende geführt werden.“ 

7. In der Anlage 1 werden nach der Angabe „(BGBl. I S. 1560)“ die Wörter „, die durch Artikel 5 der 

Verordnung vom 25. August 2009 (BGBl. I S. 2960) geändert worden ist,“ eingefügt. 

8. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe „(BGBl. I S. 1560)“ werden die Wörter „, die durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. 
August 2009 (BGBl. I S. 2960) geändert worden ist,“ eingefügt. 
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b) Die Ziffer I wird wie folgt gefasst: 

Note1) 

„I. Wirtschaftsbezogene 

Qualifikationen . . . . . . . .  

 Qualifikationsbereiche   Punkte2) 

1. Volks- und 

Betriebswirtschaft  . . . . . . . .  

2 .  Rechnungswesen . . . . . . . .  

3. Recht und Steuern . . . . . . . .  

4. Unternehmens- 
 führung  . . . . . . . .  

(Im Fall des § 8: „Der Prüfungsteilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde nach § 8 im Hinblick auf d i e  
a m …  i n … v o r …  a b g e l e g t e  P r ü fung vom Prüfungsbestandteil … freigestellt.“)“. 

c) In der Fußnote 1 wird das Wort „Grundlegende“ durch das Wort „Wirtschaftsbezogene“ ersetzt. 

d) In der Ziffer II wird der Klammerzusatz durch den Klammerzusatz „(Im Fall des § 8: „Der Prüfungs- 

teilnehmer/Die Prüfungsteilnehmerin wurde nach § 8 im Hinblick auf die am … in … vor … 
abgelegte Prüfung vom Prüfungsbestandteil … freigestellt.“)“ ersetzt. 

 

… . 

 
Artikel 36 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 2009 in Kraft. 

 
 



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010 Teil I Nr. 39. ausgegeben zu Bonn am 29. Juli 2010 

 

Dritte Verordnung 

zur Änderung von Fortbildungsprüfungsverordnungen 

Vom 23. Juli 2010 

Auszug 

Auf Grund des § 53 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und des § 30 Absatz 5 des Berufsbildungsgesetzes, 
von denen § 53 Absatz 1 durch Artikel 232 Nummer 3 Buchstabe a der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach Anhörung des 
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie: 

… . 
 

Artikel 3 

Änderung der Verordnung  
über die Prüfung zum anerkannten Abschluss  

Geprüfter Küchenmeister/Geprüfte Küchenmeisterin 

Die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Küchenmeister/Geprüfte 
Küchenmeisterin vom 5. August 2003 (BGBl. I S. 1560), die durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. 
August 2009 (BGBl. I S. 2960) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In der Anlage 1 werden die Wörter „die durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. August 2009 

(BGBl. I S. 2960)" durch die Wörter „die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Juli 2010 (BGBl. 
I S. 1010)" ersetzt. 

2. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Wörter „die durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. August 2009 (BGBl. I S. 2960)" werden 
durch die Wörter „die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Juli 2010 (BGBl. I S. 1010)" 
ersetzt. 

b) Nach Ziffer II Nummer 5 werden folgende Wörter angefügt: 
"Weitere Prüfungsleistung 
Situationsbezogenes gastorientiertes Fachgespräch ………“. 

 
… . 

 
Artikel 20  

Inkrafttreten  
Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft. 

 


